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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kühlkörper mit einer
Montageoberfläche zum Anordnen von wenigstens ei-
nem Halbleiterelement, wobei in der Montageoberfläche
wenigstens eine offene Nut ausgebildet ist. Darüber hi-
naus betrifft die Erfindung ein Halbleitermodul für einen
elektrischen Energiewandler mit einem Kühlkörper und
einem auf einer Montageoberfläche des Kühlkörpers an-
geordneten Halbleiterelement. Schließlich betrifft die Er-
findung auch ein Verfahren zum Herstellen eines Halb-
leitermoduls.
[0002] Kühlkörper, Halbleitermodule sowie Verfahren
zu deren Herstellung sind aus dem Stand der Technik
umfänglich bekannt, sodass es eines gesonderten
druckschriftlichen Nachweises hierfür nicht bedarf. Kühl-
körper und Halbleitermodule werden im Stand der Tech-
nik vielfältig eingesetzt, um elektrische Energie auf un-
terschiedlichste Weise umzuformen. Die Umformung der
elektrischen Energie wird in der Regel mittels eines En-
ergiewandlers durchgeführt, der zum Beispiel als Wech-
selrichter, Umrichter, DC/DC-Wandler oder dergleichen
ausgebildet sein kann. Der Wechselrichter ist eine Form
eines Energiewandlers, der einen Gleichspannungszwi-
schenkreis mit einem Wechselspannungsnetz energie-
technisch koppelt, sodass zwischen dem Gleichspan-
nungszwischenkreis und dem Wechselspannungsnetz
elektrische Energie ausgetauscht werden kann. Zu die-
sem Zweck ist in der Regel vorgesehen, dass der Ener-
giewandler wenigstens ein Schaltelement aufweist, das
mit elektrischen Energiespeichern zusammenwirkt. Das
wenigstens eine Schaltelement ist in der Regel durch
zumindest ein Halbleitermodul gebildet, das ein oder
mehrere Halbleiterschaltelemente umfassen kann. Ein
Umrichter koppelt dagegen zwei Wechselspannungs-
netze miteinander. Darüber hinaus kann der Energie-
wandler auch ein DC/DC-Wandler sein, der zwei Gleich-
spannungsnetze miteinander energietechnisch koppelt.
[0003] Das Wechselspannungsnetz kann zum Bei-
spiel durch ein Wechselspannungsversorgungsnetz
oder auch eine elektrische Maschine gebildet sein, ins-
besondere eine mehrphasige elektrische Maschine.
Durch Steuern des wenigstens einen Schaltelements
mittels einer Steuereinheit im Schaltbetrieb kann die ge-
wünschte Wandlungsfunktion des Wechselrichters be-
ziehungsweise des Energiewandlers beziehungsweise
des Umrichters erreicht werden, sodass mit der elektri-
schen Maschine die gewünschte Antriebsfunktion er-
reicht werden kann.
[0004] Die Schaltelemente beziehungsweise Halblei-
terschaltelemente werden zu diesem Zweck gewöhnlich
mit einer vorgegebenen hohen Taktrate in einem Schalt-
betrieb betrieben, die erheblich größer als eine Frequenz
von wenigstens einer Phasenwechselspannung des
Wechselspannungsnetzes ist. Mittels bestimmter Steu-
erungsverfahren, beispielsweise Pulsweitenmodulation
(PWM) oder dergleichen, kann dann die gewünschte en-
ergietechnische Kopplung hergestellt werden. Zu die-

sem Zweck stellt die Steuereinheit für das wenigstens
eine Schaltelement beziehungsweise jedes der Schalt-
elemente spezifische Schaltsignale bereit, sodass das
wenigstens eine Schaltelement beziehungsweise die
Schaltelemente im Schaltbetrieb in gewünschter Weise
betrieben werden können.
[0005] Im bestimmungsgemäßen Betrieb zeigt sich,
dass die Schaltelemente, die durch Halbleiterelemente
der Halbleitermodule gebildet sind, insbesondere nach
Art von Leistungsmodulen, thermisch hoch beansprucht
sind. Die Beanspruchung ist abhängig von der umge-
setzten Leistung, der Taktrate, einer Kühlung, die in der
Regel mittels des Kühlkörpers erreicht wird, sowie gege-
benenfalls weiteren Effekten.
[0006] Das Halbleiterelement ist ein elektronisches
Bauteil, welches dazu dient, eine vorgegebene Funktio-
nalität innerhalb einer elektronischen Hardwareschal-
tung realisieren zu können. Zu diesem Zweck weist das
Halbleitermodul wenigstens ein Halbleiterelement auf.
Das Halbleitermodul weist zu diesem Zweck ferner einen
oder mehrere elektrische Anschlusskontakte auf, mittels
denen es elektrisch an eine elektronische Hardware-
schaltung angeschlossen sein kann.
[0007] Das Halbleitermodul umfasst zumindest das
wenigstens eine Halbleiterelement, welches die physi-
kalische, insbesondere elektrische, Funktionalität des
Halbleitermoduls bereitstellt. Das Halbleiterelement ist
in der Regel durch einen Halbleiterkristall gebildet, der
durch physikalische und/oder chemische Behandlung
hinsichtlich seines kristallinen Aufbaus ausgestaltet ist,
eine vorgegebene Funktionalität realisieren zu können.
Eine solche Funktionalität kann zum Beispiel ein Tran-
sistor, eine Diode, ein Thyristor, Kombinationsschaltun-
gen hiervon, beispielsweise auch unter Realisierung von
passiven elektronischen Bauteilen wie elektrischen Wi-
derständen, elektrischen Kondensatoren und/oder der-
gleichen sein. Das Halbleiterelement kann somit die
Funktion eines Transistors realisieren, beispielsweise
ein bipolarer Transistor, ein Feldeffekttransistor, insbe-
sondere ein Metal-Oxide-Semiconductor-Field-Effect-
Transistor (MOSFET), ein Insulated-Gate-Bipolar-Tran-
sistor (IGBT) und/oder dergleichen. Darüber hinaus kann
das Halbleitermodul auch einen Thyristor realisieren,
beispielsweise einen TRIAC, einen Gate-Turn-Off-Thy-
ristor (GTO) und/oder dergleichen. Diese Funktionalitä-
ten können natürlich auch in nahezu beliebiger Weise
kombiniert durch das Halbleitermodul bereitgestellt wer-
den, insbesondere um weitere ergänzende Funktionali-
täten bereitstellen zu können.
[0008] Das Halbleiterelement kann zum Beispiel einen
bipolaren Transistor realisieren, der mittels einer ergän-
zend integrierten Diode eine Freilauffunktion realisiert,
wenn der Transistor reversiert mit elektrischer Spannung
beaufschlagt wird. Das Halbleiterelement weist in der Re-
gel einen entsprechend ausgebildeten Halbleiterchip
auf, der über ein Substrat mit einer Montage- und Kühl-
platte des Halbleitermoduls mechanisch verbunden ist.
Die Kühlplatte des Halbleitermoduls dient dazu, an einem
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Kühlkörper beziehungsweise seiner Montageoberfläche
befestigt zu werden, sodass im bestimmungsgemäßen
Betrieb des Halbleitermoduls beziehungsweise des we-
nigstens einen Halbleiterelements auftretende Wärme
über den Kühlkörper abgeführt werden kann.
[0009] An der Kühl- und Montageplatte ist ferner in der
Regel ein Gehäuse befestigt, das das wenigstens eine
Halbleiterelement vor äußeren Einwirkungen schützt und
der elektrische Anschlusskontakte aufweist, die mit ent-
sprechenden Kontaktflächen zum Anschließen des we-
nigstens einen Halbleiterelements elektrisch verbunden
sind. Die Anschlusskontakte dienen dazu, eine elektri-
sche Verbindung zu der Hardwareschaltung herzustel-
len. Die Anschlusskontakte können nach Art von Stiften
zum Verbinden beziehungsweise Montieren auf einer
Leiterplatte und/oder auch als Schraub- oder Klemmver-
bindungen ausgebildet sein, die beispielsweise mit
Stromschienen oder dergleichen verbunden sein kön-
nen.
[0010] Aus der EP 3 624 184 A1 ist bereits ein Verfah-
ren zur Herstellung einer Leistungsmoduleinheit sowie
eine Leistungsmoduleinheit, ein Netzteil und ein Fre-
quenzumrichter bekannt. Um die Kühlung der Halbleiter-
elemente zu verbessern, schlägt diese Lehre vor, das
Substrat mit dem Leistungshalbleiter direkt auf eine
Grundplatte aufzubringen, um eine Materialgrenze zwi-
schen der Grundplatte und dem Kühlkörper zu ersetzen.
Dadurch soll die thermische Anbindung des Halbleiters
an den Kühlkörper verbessert werden. Die Verbindung
soll mittels Erwärmung in einem Ofen hergestellt werden.
Daher schlägt die Lehre der EP 3 624 184 A1 vor, Kühl-
rippen des Kühlkörpers nach der Befestigung des Sub-
strats in entsprechenden Aussparungen der Grundplatte
zu befestigen.
[0011] Darüber hinaus offenbart die DE 10 2018 207
745 A1 einen Kühlkörper und eine Kühlkörperbaugrup-
pe. Diese Lehre soll einen Kühlkörper und eine Kühlkör-
perbaugruppe bereitstellen, die zur effizienten Abgabe
von Wärme in der Lage sind, die sich auf einen Chipbe-
reich eines Leistungs-Halbleitervorrichtungsmoduls kon-
zentriert. Der Kühlkörper soll einen Wärmeableitungs-
Strukturbereich mit einer höheren Wärmeleitfähigkeit als
diejenige eines Kühlkörperkorpus aufweisen und da-
durch die Wärme ableiten.
[0012] Die Offenlegungsschrift US 2005/0006054 A1
beschreibt einen Kühlkörper für eine Halbleitervorrich-
tung umfassend eine Basis, die eine erste Oberfläche,
auf der eine Vielzahl von wärmeabstrahlenden Rippen
angeordnet sind, und eine zweite Oberfläche, die die
Halbleitervorrichtung direkt berührt, aufweist. Auf der
zweiten Oberfläche des Sockels ist ein Wärmeverteiler
so vorgesehen, dass dieser die Halbleitervorrichtung
nicht direkt berührt.
[0013] Die Offenlegungsschrift WO 2011/024377 A1
beschreibt ein Wärmestrahlungselement mit einem alu-
miniumhaltigen Element und einem kupferhaltigen Ele-
ment, das in das aluminiumhaltige Element eingebettet
ist und dessen Seiten von dem aluminiumhaltigen Ele-

ment umschlossen sind. Ein Halbleiterelement wird ther-
misch mit dem Wärmestrahlungselement verbunden, um
ein Halbleitermodul herzustellen. Das Wärmestrah-
lungselement umfasst das Aluminiumelement und das
Kupferelement. Dadurch ist es möglich, ein geringes Ge-
wicht zu realisieren und gleichzeitig eine sichere Wär-
meabstrahlung zu gewährleisten. Darüber hinaus ist das
Kupferelement von dem Aluminiumelement umschlos-
sen. Dementsprechend kann die Festigkeit des Wärme-
strahlungselements erhöht werden.
[0014] Auch wenn sich der Stand der Technik dem
Grund nach bewährt hat, so verbleiben dennoch Nach-
teile.
[0015] Halbleitermodule, die für große elektrische
Ströme ausgebildet sind, beispielsweise größer als etwa
1 A, insbesondere größer als etwa 10 A, weisen in der
Regel Schraubverbindungen als Anschlusskontakte auf,
die an einem Gehäuse des Halbleitermoduls angeordnet
sind. An den Schraubverbindungen können beispiels-
weise Metallschienen als Stromschienen oder auch Ge-
windebolzen aus Metall für den elektrischen Anschluss
angeschlossen werden. Zugleich ist das Halbleitermodul
auch dazu ausgebildet, auf einer Leiterplatte bestückt zu
werden, zu welchem Zweck entsprechende Anschluss-
stifte vorgesehen sind, die in entsprechende Durch-
gangsöffnungen der Leiterplatte eingesteckt und dort
verlötet oder auch eingepresst sein können. Dadurch er-
gibt sich eine Montagereihenfolge für die Schaltungsan-
ordnung, bei der das Halbleitermodul zunächst mit den
Anschlussstiften mit der Leiterplatte verbunden wird, die
hierdurch gebildete Baugruppe gewendet und über ei-
nem Kühlkörper positioniert wird. Anschließend wird das
Halbleitermodul mittels der Schraubverbindungen mit
der Leiterplatte und dem Kühlkörper sowie mit den
Schraubbolzen beziehungsweise Metallschienen ver-
schraubt.
[0016] Diese Vorgehensweise hat zur Folge, dass, ins-
besondere durch die vielen Bohrungen, besonders die,
die der Schraubbefestigung dienen, viel Leiterplattenflä-
che im Bereich des Halbleitermoduls beansprucht wird.
Dadurch ergibt sich der Nachteil, dass Leiterbahnquer-
schnitte auf der Leiterplatte reduziert werden müssen
oder Leiterbahnen ungünstig geführt werden müssen
und Fläche für die Positionierung von elektronischen
Bauelementen reduziert wird.
[0017] Dabei erweist es sich unter anderem als Pro-
blem, dass die Anschlusskontakte, die nach Art von
Schraubverbindungen ausgebildet sind, in der Regel an
Stirnseiten des Halbleitermoduls beziehungsweise des-
sen Gehäuse angeordnet sind. Aus konstruktiven Grün-
den ist dies beim Stand der Technik auch nicht anders
möglich. Die Konstruktion der Halbleitermodule im Stand
der Technik lässt lediglich eine Kontaktierung von einer
Oberseite des Halbleitermoduls zu, die der Kühlflächen-
seite gegenüberliegend angeordnet ist. Der Bauraum im
Bereich des Halbleitermoduls kann nicht für die Anord-
nung von weiteren Bauelementen genutzt werden.
[0018] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
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de, einen Kühlkörper, ein Halbleitermodul sowie wie ein
Verfahren zu deren Herstellung dahingehend weiterzu-
bilden, dass ein elektrischer Anschluss des Halbleiter-
moduls flexibler realisiert werden kann.
[0019] Als Lösung werden mit der Erfindung ein Kühl-
körper, ein Halbleitermodul sowie ein Verfahren gemäß
den unabhängigen Ansprüchen vorgeschlagen.
[0020] Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich
durch Merkmale der abhängigen Ansprüche.
[0021] In Bezug auf einen gattungsgemäßen Kühlkör-
per wird mit der Erfindung insbesondere vorgeschlagen,
dass wenigstens eine wenigstens einen Anschlussbe-
reich zum Anschließen des wenigstens einen Halbleiter-
elements aufweisende elektrische Leitung, die zumin-
dest teilweise in der wenigstens einen Nut angeordnet ist.
[0022] In Bezug auf ein gattungsgemäßes Halbleiter-
modul wird mit der Erfindung insbesondere vorgeschla-
gen, dass der Kühlkörper gemäß der Erfindung ausge-
bildet ist und das Halbleiterelement an die wenigstens
eine elektrische Leitung des Kühlkörpers angeschlossen
ist.
[0023] In Bezug auf ein gattungsgemäßes Verfahren
wird mit der Erfindung insbesondere vorgeschlagen,
dass ein Kühlkörper mit einer Montageoberfläche zum
Anordnen von wenigstens einem Halbleiterelement und
mit wenigstens einer in der Montageoberfläche einge-
brachten Nut bereitgestellt wird, das wenigstens eine
Halbleiterelement mit der Montageoberfläche verbunden
wird, die wenigstens eine elektrische Leitung in die we-
nigstens eine Nut eingebracht wird, ein das wenigstens
eine Halbleiterelement umfassender Rahmen auf der
Montageoberfläche angeordnet wird, das wenigstens ei-
ne Halbleiterelement an die wenigstens eine elektrische
Leitung angeschlossen wird, und im Rahmen eine Ver-
gussmasse angeordnet wird.
[0024] Die Erfindung basiert unter anderem auf dem
Gedanken, dass der Kühlkörper zumindest teilweise eine
Leitungsführung, insbesondere im Bereich der in der Re-
gel mit großen elektrischen Strömen beaufschlagten
elektrischen Leitungen zu übernehmen vermag. Zu-
gleich kann der Kühlkörper in das Halbleitermodul zu-
mindest teilweise integriert sein, sodass eine kompakte
Baueinheit als Halbleitermodul bereitgestellt werden
kann, bei der die im Stand der Technik vorliegenden Be-
schränkungen hinsichtlich der Anordnung der An-
schlusskontakte des Halbeitermoduls weitgehend ver-
mieden werden können. Die Erfindung ermöglicht es so-
mit, eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung des Halb-
leitermoduls in Verbindung mit dem Kühlkörper zu reali-
sieren, sodass die eingangs beschriebenen Nachteile
zumindest teilweise überwunden werden können. Darü-
ber hinaus kann Bauraum eingespart werden.
[0025] Zu diesem Zweck stellt der Kühlkörper die zu-
mindest teilweise, vorzugsweise vollständig, in die Mon-
tageoberfläche eingebrachte wenigstens eine elektri-
sche Leitung bereit, sodass die komplexe Leitungsfüh-
rung im Stand der Technik vorzugsweise weitgehend
vermieden, zumindest jedoch reduziert werden kann. Die

elektrische Leitung kann durch einen elektrisch gut lei-
tenden Werkstoff gebildet sein, der in der Nut angeordnet
ist. Vorzugsweise füllt die elektrische Leitung die wenigs-
tens eine offene Nut im Wesentlichen vollständig aus.
Besonders vorteilhaft ist vorgesehen, dass die elektri-
sche Leitung Nutenwände vorzugsweise thermisch gut
leitfähig kontaktiert, um so zugleich auch zur thermischen
Leitfähigkeit des Kühlkörpers beitragen zu können.
Durch die Anordnung der wenigstens einen elektrischen
Leitung in der Nut des Kühlkörpers braucht daher die
thermische Eigenschaft des Kühlkörpers nicht wesent-
lich beeinträchtigt zu sein. Vielmehr besteht sogar die
Möglichkeit, durch einen geeigneten Werkstoff die ther-
mische Leitfähigkeit sogar noch zu verbessern, bei-
spielsweise wenn in einen Kühlkörper, der aus einer Alu-
miniumlegierung besteht, eine elektrische Leitung mit ei-
nem Werkstoff aus Kupfer eingebracht ist. Alternativ oder
ergänzend kann die elektrische Leitung mit einer kleine-
ren Querschnittsfläche und damit zu geringeren Kosten
realisiert werden, weil die dadurch bedingten höheren
Verluste in Bezug auf die Leitung des elektrischen
Stroms über den Kühlkörper abgeführt werden können.
[0026] Die wenigstens eine elektrische Leitung weist
zumindest einen Anschlussbereich auf, der dem An-
schließen des wenigstens einen Halbleiterelements
dient. Der Anschluss des Halbleiterelements an den An-
schlussbereich kann mittels Bonding, direktem Kontakt,
Löten, Schweißen und/oder dergleichen realisiert sein.
Darüber hinaus kann die wenigstens eine elektrische Lei-
tung natürlich auch weitere Anschlussbereiche aufwei-
sen, um weitere Halbleiterelemente und/oder elektroni-
sche Bauteile anschließen zu können.
[0027] Durch die Erfindung ist es also möglich, wenigs-
tens eine Verdrahtungsebene zumindest teilweise in den
Kühlkörper hinein zu verlagern, wodurch eben auch er-
reicht werden kann, dass Anschlusskontakte des Halb-
leitermoduls an nahezu beliebigen geeigneten Stellen
ausgebildet sein können. Die im Stand der Technik vor-
handenen Anordnungsbeschränkungen können da-
durch weitgehend vermieden werden.
[0028] Dadurch kann nicht nur erreicht werden, dass
die Anschlusssituation für das Halbleitermodul in Verbin-
dung mit dem Kühlkörper deutlich verbessert wird, son-
dern es kann auch eine deutlich kompaktere Bauform
des Halbleitermoduls erreicht werden.
[0029] Durch die Integration zumindest eines Teils des
Kühlkörpers in das Halbleitermodul kann darüber hinaus
auch eine verbesserte Wärmeleitung erreicht werden,
weil ein Substrat, welches das Halbleiterelement trägt,
direkt mit der Montageoberfläche des Kühlkörpers ver-
bunden sein kann, beispielsweise mittels Löten, Kleben,
Schweißen und/oder dergleichen. Infolgedessen
braucht auch keine Kraft mehr unmittelbar am Halblei-
termodul durch eine Verschraubung aufgebracht zu wer-
den. Anschraubpunkte können folglich vermieden bezie-
hungsweise in einen Bereich angeordnet werden, der
entfernt von dem wenigstens einen Halbleiterelement ist.
Dadurch kann das Halbleitermodul auch an einer ande-
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ren Seite als seiner Oberseite angeschlossen werden.
Die Erfindung ermöglicht somit zugleich auch eine direk-
te Kontaktierung innerhalb des Halbleitermoduls.
[0030] Das Halbleiterelement umfasst in der Regel ne-
ben einem Halbleiterkristall, der das entsprechende
Funktionselement bereitstellt, vorzugsweise auch ein
Substrat, mit dem der Halbleiterkristall, vorzugsweise
stoffschlüssig, verbunden ist. Über das Substrat, bezie-
hungsweise einer Substratoberfläche, die der kristallsei-
tigen Oberfläche des Substrats für den Halbleiterkristall
gegenüberliegt, kann die mechanische Verbindung zum
Kühlkörper realisiert sein. Auch diese Verbindung kann
stoffschlüssig ausgebildet sein, beispielsweise mittels
Löten, Schweißen oder dergleichen.
[0031] Das Halbleitermodul mit dem zumindest teilwei-
se integrierten Kühlkörper kann dadurch hergestellt wer-
den, dass der Kühlkörper mit der Montageoberfläche
zum Anordnen des wenigstens einen Halbleiterelements
bereitgestellt wird, wobei in der Montageoberfläche we-
nigstens eine Nut eingebracht ist. Das wenigstens eine
Halbleiterelement wird mit der Montageoberfläche ver-
bunden, beispielsweise indem es mittels Löten, Schwei-
ßen, Kleben oder dergleichen verbunden wird. Sodann
wird die wenigstens eine elektrische Leitung in die we-
nigstens eine Nut eingebracht. Je nach Bedarf kann je-
doch die elektrische Leitung auch vor dem Verbinden
des Halbleiterelements mit der Montageoberfläche in die
Nut eingebracht sein. Sodann wird ein das wenigstens
eine Halbleiterelement umfassender Rahmen auf der
Montageoberfläche angeordnet, beispielsweise aufge-
klebt oder dergleichen. Das wenigstens eine Halbleiter-
element wird an die wenigstens eine elektrische Leitung
angeschlossen. Schließlich wird im Rahmen eine Ver-
gussmasse angeordnet, beispielsweise Epoxy oder der-
gleichen. Das Anschließen des Halbleiterelements an
die elektrische Leitung kann mittels Schrauben, Ultra-
schallschweißen, Bonden und/oder dergleichen reali-
siert sein.
[0032] Gemäß einer Weiterbildung wird vorgeschla-
gen, dass der Anschlussbereich wenigstens eine Kon-
taktfläche oder ein Anschlusskontaktelement aufweist.
Dadurch kann erreicht werden, dass eine Kontaktierung
der elektrischen Leitung zuverlässig realisiert werden
kann. Die Kontaktfläche kann zum Beispiel entspre-
chend des Kontaktierungsverfahrens angepasst ausge-
bildet sein. Beispielsweise kann sie für ein Bonden aus-
gebildet sein. Darüber hinaus kann der Anschlussbe-
reich natürlich auch ein oder mehrere Anschlusskontak-
telemente aufweisen, die zum Herstellen einer elektri-
schen Verbindung geeignet sind, beispielsweise eine
Klemme, eine Schraubklemme, ein Lötbolzen und/oder
dergleichen. Zum elektrischen Kontaktieren kann vorge-
sehen sein, dass der Anschlussbereich entsprechend
ausgebildet ist. Beispielsweise kann vorgesehen sein,
wenn vorgesehen ist, dass ein Anschluss mittels Löten
erfolgen soll, dass der Anschlussbereich eine Nickel-
schicht oder dergleichen aufweist.
[0033] Vorzugsweise schließt die elektrische Leitung

zumindest teilweise bündig mit der Montageoberfläche
ab. Dadurch kann eine einheitliche, im Wesentlichen
durchgängige Montageoberfläche erreicht werden. Dies
erlaubt es, das wenigstens eine Halbleiterelement zu-
mindest auch in einem Bereich anzuordnen, in dem die
elektrische Leitung in der Nut angeordnet ist. Die Flexi-
bilität kann somit weiter erhöht werden.
[0034] Gemäß einer Weiterbildung wird vorgeschla-
gen, dass Außenabmessungen der wenigstens einen
elektrischen Leitung zumindest teilweise an Innenab-
messungen der wenigstens einen Nut angepasst ausge-
bildet sind. Dadurch kann erreicht werden, dass die elek-
trische Leitung zumindest indirekt Wände der Nut kon-
taktieren kann, um so thermisch an den Kühlkörper an-
gekoppelt zu werden. Darüber hinaus kann erreicht wer-
den, dass die elektrische Leitung in der Nut fixiert ange-
ordnet ist, sodass es gesonderter Befestigungsmittel
zum Fixieren der Leitung in der Nut dem Grunde nach
nicht bedarf.
[0035] Vorzugsweise weist die Nut an ihrer Oberfläche
eine elektrisch isolierende Schicht auf. Die elektrisch iso-
lierende Schicht ermöglicht es, eine elektrische Isolation
zwischen dem Kühlkörper und der elektrischen Leitung
herzustellen. Dies ist insbesondere für den Fall vorteil-
haft, wenn sich die elektrische Leitung auf einem anderen
elektrischen Potential als der Kühlkörper befindet. Eine
elektrisch isolierende Schicht braucht jedoch nicht vor-
gesehen zu sein, wenn der Werkstoff des Kühlkörpers
bereits elektrisch isolierende Eigenschaften aufweist.
Ein solcher Werkstoff ist zum Beispiel Aluminiumoxid.
[0036] Ferner wird vorgeschlagen, dass die wenigs-
tens eine elektrische Leitung eine elektrisch isolierende
Schicht aufweist. Dadurch kann erreicht werden, dass
die elektrische Leitung auch in einem Bereich eine elek-
trische Isolierung aufweisen kann, der nicht die Nut be-
ziehungsweise eine Wand der Nut kontaktiert. Natürlich
kann auch eine Kombination mit der elektrisch isolieren-
den Schicht der Nut vorgesehen sein.
[0037] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass zwischen
der wenigstens einen Nut und der wenigstens einen elek-
trischen Leitung zumindest teilweise ein elektrisches Iso-
lationselement angeordnet ist. Das elektrische Isolati-
onselement kann ein separates Element sein, welches
zwischen der elektrischen Leitung und der Wand der Nut
angeordnet ist. Das Isolationselement kann zum Beispiel
aus einem Kunststoff, einem Keramikwerkstoff und/oder
dergleichen gebildet sein, der lediglich eine geringe elek-
trische Leitfähigkeit aufweist. Diese Ausgestaltung eig-
net sich zum Beispiel für Anwendungen, bei denen zwi-
schen der elektrischen Leitung und dem Kühlkörper eine
große elektrische Spannung anliegt, beispielsweise eine
elektrische Spannung von etwa 500 V oder sogar mehr.
[0038] Darüber hinaus wird vorgeschlagen, dass das
Isolationselement und/oder die elektrisch isolierende
Schicht zumindest teilweise bündig mit der Montageo-
berfläche abschließt. Dadurch kann erreicht werden,
dass das Isolationselement beziehungsweise die elek-
trisch isolierende Schicht nicht über die Montageoberflä-
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che herausragt. Die Montageoberfläche kann dadurch
im Wesentlichen vollständig für die Anordnung des we-
nigstens einen Halbleiterelements und/oder weiterer
elektronischer Bauteile verfügbar gehalten werden.
[0039] Gemäß einer Weiterbildung wird vorgeschla-
gen, dass das Isolationselement und/oder die elektrisch
isolierende Schicht aus einem thermisch gut leitfähigen
Werkstoff gebildet ist. Ein solcher Werkstoff kann zum
Beispiel Aluminiumoxid, Bornitrid oder dergleichen auf-
weisen. Dadurch kann eine gute thermische Kopplung
zwischen der wenigstens einen elektrischen Leitung und
dem Kühlkörper erreicht werden. Insbesondere kann die
Nutzung der elektrischen Leitung zum Führen von Wär-
me verbessert werden. Durch die wenigstens eine Nut
in der Montageoberfläche des Kühlkörpers braucht dem-
nach also keine Barriere in Bezug auf die thermische
Leitfähigkeit zu entstehen. Dadurch kann die Erfindung
eine negative Auswirkung auf die Kühlfunktion des Kühl-
körpers weitgehend vermeiden, insbesondere wenn zu-
gleich auch die wenigstens eine elektrische Leitung eine
gute thermische Leitfähigkeit bereitstellt.
[0040] Bezüglich des Halbleitermoduls wird ferner vor-
geschlagen, dass das Halbleiterelement zumindest teil-
weise im Bereich der elektrischen Leitung angeordnet
ist. Dadurch kann nicht nur die Anschlusssituation für
das Halbleiterelement verbessert werden, sondern es
kann auch zusätzliche Flexibilität in Bezug auf das An-
ordnen des wenigstens einen Halbleiterelements auf der
Montageoberfläche erreicht werden. So ist es zum Bei-
spiel möglich, dass die elektrische Leitung im Kühlkörper
unter dem Halbleiterelement hindurchgeführt wird. Dies
ist besonders vorteilhaft, um beispielsweise Kreuzungen
von elektrischen Leitungen vermeiden oder reduzieren
zu können.
[0041] Bezüglich der Herstellung des Halbleitermo-
duls wird ferner vorgeschlagen, dass der Kühlkörper ge-
meinsam mit der wenigstens einen elektrischen Leitung
in einem additiven Fertigungsprozess hergestellt wird.
Dadurch ist es möglich, die wenigstens eine elektrische
Leitung in hochflexibler Weise in den Kühlkörper, unter-
halb der Montageoberfläche des Kühlkörpers, anzuord-
nen. Auf diese Weise können dem Grunde nach auch
Kreuzungen von elektrischen Leitungen realisiert sein.
[0042] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass zunächst
die wenigstens eine Nut in den Kühlkörper und anschlie-
ßend die wenigstens eine elektrische Leitung mittels des
additiven Fertigungsprozesses eingebracht wird. Bei die-
ser Weiterbildung wird zunächst der Kühlkörper mit der
wenigstens einen Nut bereitgestellt und lediglich die we-
nigstens eine elektrische Leitung mittels des additiven
Fertigungsprozesses eingebracht. Diese Verfahrensfüh-
rung erweist sich hinsichtlich der Kosten und der Flexi-
bilität als besonders vorteilhaft. Es braucht nämlich nicht
der vollständige Kühlkörper mittels des additiven Ferti-
gungsprozesses hergestellt zu werden. Dadurch kann
der additive Fertigungsprozess sehr einfach und kosten-
günstig realisiert sein. Die Nut kann beispielsweise mit-
tels eines spanabhebenden Verfahrens in den Kühlkör-

per eingebracht sein.
[0043] Darüber hinaus wird vorgeschlagen, dass vor
dem Einbringen der wenigstens einen elektrischen Lei-
tung in die wenigstens eine Nut eine Schicht aus einem
elektrisch isolierenden Werkstoff mittels des additiven
Fertigungsprozesses in die Nut eingebracht wird. Die
Schicht kann zumindest teilweise an Wänden der Nut
angebracht sein. Vorzugsweise bedeckt die Schicht die
Wände der wenigstens einen Nut vollständig. Diese Ver-
fahrensführung erlaubt es, die elektrisch isolierende
Schicht sehr spezifisch und individuell angepasst ausbil-
den zu können. Dadurch kann beispielsweise Bauraum
eingespart werden.
[0044] Gemäß einer Weiterbildung wird vorgeschla-
gen, dass die Montageoberfläche bearbeitet wird, um zu-
mindest im Bereich der Anordnung des wenigstens einen
Halbleiterelements eine einzige plane Fläche auszubil-
den. Dadurch kann eine im Wesentlichen homogene
glatte Oberfläche erreicht werden, die eine weitgehende
Anordnungsfreiheit bezüglich der Positionierung des we-
nigstens einen Halbleiterelements erlaubt. Die Flexibilität
kann somit weiter verbessert werden.
[0045] Die für den erfindungsgemäßen Kühlkörper an-
gegebenen Vorteile und Wirkungen gelten natürlich glei-
chermaßen auch für das erfindungsgemäße Halbleiter-
element sowie das erfindungsgemäße Verfahren und
umgekehrt. Insbesondere können daher Vorrichtungs-
merkmale auch verfahrenstechnisch und umgekehrt for-
muliert sein.
[0046] Bei den im Folgenden erläuterten Ausführungs-
beispielen handelt es sich um bevorzugte Ausführungs-
formen der Erfindung.
[0047] Es zeigen:

FIG 1 eine schematisch-perspektivische Ansicht ei-
nes Halbleitermoduls des Stands der Technik,

FIG 2 eine schematische Schnittansicht eines Halb-
leitermoduls mit einem integrierten Kühlkörper
und teilweise in den Kühlkörper integrierten
elektrischen Leitungen,

FIG 3 eine schematische Draufsicht auf eine Monta-
geoberfläche des Kühlkörpers des Halbleiter-
moduls gemäß FIG 2, und

FIG 4 eine weitere Ausgestaltung eines Halbleitermo-
duls basierend auf FIG 3, jedoch mit drei Halb-
leiterelementen.

[0048] FIG 1 zeigt in einer schematisch-perspektivi-
schen Ansicht ein Halbleitermodul 10, auch Leistungs-
modul genannt, welches zur Bereitstellung von Schalte-
lementen für einen nicht dargestellten Wechselrichter
dient. Das Halbleitermodul 10 umfasst eine Kühlfläche
12, die der Verbindung mit einem nicht dargestellten
Kühlkörper, nämlich dessen Montageoberfläche, dient.
[0049] Das Halbleitermodul 10 umfasst ferner ein Ge-
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häuse 14, das mit der Kühlfläche 12 mechanisch verbun-
den ist und einen nicht dargestellten Innenraum bereit-
stellt, in dem in ebenfalls nicht dargestellter Weise meh-
rere Halbleiterelemente angeordnet sind und thermisch
an die Kühlfläche 12 angekoppelt sind. Das Gehäuse 14
ist im Wesentlichen rechteckförmig ausgebildet und stellt
an seinen vier Ecken jeweilige Montagehülsen 18 bereit,
mittels denen das Halbleitermodul 10 am Kühlkörper so-
wie an einer nicht dargestellten Leiterplatte befestigt wer-
den kann. Zu diesem Zweck ist eine entsprechende
Schraubverbindung vorgesehen.
[0050] Der Kühlfläche 12 gegenüberliegend ragen aus
dem Gehäuse 14 Anschlussfahnen 20 heraus, die in ent-
sprechende Durchgangsöffnungen der Leiterplatte ein-
geführt werden können. Vorliegend ist vorgesehen, dass
diese Anschlussfahnen 20 in den entsprechenden
Durchgangsöffnungen der Leiterplatte verlötet werden.
Die Anschlussfahnen 20 dienen dazu, für das Halbleiter-
modul 10 entsprechende Steuersignale sowie Messsig-
nale bereitzustellen, die für dessen bestimmungsgemä-
ßen Betrieb erforderlich sind.
[0051] Das Gehäuse 14 umfasst ferner an schmalen
gegenüberliegenden Stirnseiten des Gehäuses 14 An-
schlusskontakte 16 für große elektrische Ströme, die
ebenfalls eine Schraubverbindung bereitstellen. An den
Anschlusskontakten 16 können entsprechende Strom-
schienen mittels Schraubverbindungen angeschlossen
werden.
[0052] Die Ausgestaltung gemäß FIG 1 erweist sich
insofern als nachteilig, als dass die Anschlusskontakte
16 aufgrund der Konstruktion des Halbleitermoduls 10
im Wesentlichen nicht variiert werden können. Dadurch
ist ein Aufbau des Wechselrichters unhandlich und kann
hinsichtlich der Konstruktion kaum verbessert werden.
[0053] FIG 2 zeigt nun eine erste Ausgestaltung eines
Halbleitermoduls 52 gemäß der Erfindung, mit dem die
vorgenannten Nachteile weitgehend überwunden wer-
den können. Das Halbleitermodul 52 umfasst einen Kühl-
körper 22, der eine Kühlkörpergrundplatte 26 aufweist,
die an einer Seite eine Montageoberfläche 24 und an der
gegenüberliegenden Seite Kühlrippen 68 aufweist. Die
Kühlrippen können gemäß der Lehre der EP 3 624 184
A1 nachträglich, das heißt, am Ende eines Herstellpro-
zesses des Halbleitermoduls 52, in dafür vorgesehene
Nuten eingebracht und befestigt sein.
[0054] Wie aus der schematischen Schnittansicht des
Halbleitermoduls 52 gemäß FIG 2 ersichtlich ist, dient
die Montageoberfläche 24 zum Anordnen eines Halblei-
terelements 28. Die Montageoberfläche 24 weist darüber
hinaus zwei offene Nuten 36, 38 auf. In den Nuten 36,
38 sind jeweilige elektrische Leitungen 44, 46 angeord-
net. Jede der Leitungen 44, 46 weist einen jeweiligen
Anschlussbereich 40, 42 auf, der dem elektrischen An-
schluss der jeweiligen elektrischen Leitung 44, 46 dient.
[0055] Der Kühlkörper 22 ist vorliegend aus einer Alu-
miniumlegierung gebildet. In alternativen Ausgestaltun-
gen kann hier jedoch auch ein entsprechender anderer
Werkstoff eingesetzt sein, der sich für die vorgesehene

Anwendung eignet. Insbesondere kann natürlich auch
ein elektrisch isolierender Werkstoff als Werkstoff für den
Kühlkörper zum Einsatz kommen, beispielsweise Alumi-
niumoxid oder dergleichen. Die elektrischen Leitungen
44, 46 sind vorliegend im Wesentlichen aus Kupfer ge-
bildet. In alternativen Ausgestaltungen kann hier jedoch
auch ein anderer geeigneter elektrischer leitfähiger
Werkstoff zum Einsatz kommen. Beispielsweise kann
der Werkstoff Aluminium, eine Aluminiumlegierung, Sil-
ber, eine Silberlegierung und/oder dergleichen sein.
[0056] Aus FIG 2 ist ersichtlich, dass die elektrischen
Leitungen 44, 46 die jeweiligen Nuten 36, 38 im Wesent-
lichen vollständig ausfüllen. Darüber hinaus schließen
die elektrischen Leitungen 44, 46 bündig mit der Monta-
geoberfläche 24 ab. Dadurch kann eine einheitliche ho-
mogene glatte plane Oberfläche erreicht werden. Dem
Grunde nach ist es dadurch also auch möglich, die Mon-
tageoberfläche 24 im Bereich der jeweiligen Nuten 36,
38 zu nutzen.
[0057] Außenabmessungen der elektrischen Leitun-
gen 44, 46 sind vorliegend im Wesentlichen vollständig
an Innenabmessungen der jeweiligen Nuten 36, 38 an-
gepasst ausgebildet.
[0058] Wie aus FIG 2 ersichtlich ist, kontaktiert die
elektrische Leitung 44 über die Nut 36 die Kühlkörper-
grundplatte 26 des Kühlkörpers 22. Im vorliegenden Fall
ist hier eine elektrische Isolation nicht erforderlich, weil
sowohl der Kühlkörper als auch die elektrische Leitung
44 auf dem gleichen elektrischen Potential sind.
[0059] Dagegen ist in der Nut 38 vorgesehen, dass die
Nut 38 an ihrer Oberfläche eine elektrisch isolierende
Schicht 50 aufweist. Die elektrisch isolierende Schicht
50 ist vorliegend durch eine galvanische Schicht gebildet,
die zum Beispiel aus Aluminiumoxid oder dergleichen
gebildet sein kann. Die Dicke der elektrisch isolierenden
Schicht 50 ist vorliegend geeignet gewählt, dass sie im
bestimmungsgemäßen Betrieb des Halbleitermoduls 52
eine ausreichende elektrische Isolation bereitzustellen
vermag. In dieser Ausgestaltung ist nämlich vorgesehen,
dass die elektrische Leitung 46 auf einem deutlich ande-
ren elektrischen Potential als der Kühlkörper 22, insbe-
sondere seine Kühlkörpergrundplatte 26, ist.
[0060] Dem Grunde nach besteht natürlich auch die
Möglichkeit, dass die elektrischen Leitungen 44, 46
selbst eine elektrisch isolierende Schicht aufweisen.
Dies kann natürlich auch mit der elektrisch isolierenden
Schicht 50 kombiniert sein. Dadurch kann erreicht wer-
den, dass auch montageoberflächenseitig eine elektri-
sche Isolation bereitgestellt sein kann. Dies ist insbeson-
dere vorteilhaft, wenn der Bereich der elektrischen Lei-
tungen 44, 46 zum Anordnen von Bauteilen genutzt wer-
den können soll.
[0061] Je nach Bedarf kann natürlich ergänzend oder
alternativ auch noch vorgesehen sein, dass zwischen
der jeweiligen elektrischen Leitung 44, 46 und der jewei-
ligen Nut 36, 38 ein elektrisches Isolationselement an-
geordnet sein kann. Das elektrische Isolationselement
kann ein separat handhabbares Bauteil sein, welches
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vor dem Anordnen der elektrischen Leitungen 44, 46 in
den jeweiligen Nuten 36, 38 angeordnet werden kann.
Das elektrische Isolationselement kann zum Beispiel ein
Kunststoffteil, ein Keramikteil oder dergleichen sein.
[0062] In der vorliegenden Ausgestaltung ist ferner
vorgesehen, dass die elektrisch isolierende Schicht 50
bündig mit der Montageoberfläche 24 abschließt. Da-
durch besteht hinsichtlich der Montageoberfläche 24 ei-
ne große Flexibilität, weil Überstände, die aus der Mon-
tageoberfläche 24 herausragen, vermieden sind.
[0063] Aus FIG 2 ist weiterhin ersichtlich, dass die elek-
trischen Leitungen 44, 46 jeweilige Anschlussbereiche
40, 42 aufweisen, an denen elektrische Anschlussbolzen
48 mittels Schraubbefestigung unmittelbar an den ent-
sprechenden elektrischen Leitungen 44, 46 befestigt
sind.
[0064] In einem mittleren Bereich der Montageoberflä-
che 24, der vorliegend von den Nuten 36, 38 freigehalten
ist, ist ein Halbleiterelement 28 angeordnet. Das Halb-
leiterelement 28 umfasst ein Substrat 30, auf welchem
Halbleiterchips beziehungsweise Halbleiterkristalle 32
befestigt sind. Diese sind vorliegend auf dem Substrat
30 aufgelötet. Mittels Bonddrähten 34 sind die Halblei-
terchips 32 mit in FIG 2 nicht dargestellten elektrischen
Leitungen verbunden. Über Anschlussleitungen 66 ist
das Halbleiterelement 28 an jeweilige der Anschlussbol-
zen 48 angeschlossen. Vorliegend ist hier eine Schraub-
verbindung vorgesehen. An weiteren Anschlussbolzen
48 können ergänzende Leitungen angeschlossen sein.
[0065] Darüber hinaus ist am Halbleiterelement 28 ei-
ne Anschlussfahne 20 angeordnet, wie sie auch bereits
anhand von FIG 1 erläutert worden ist. Über diese An-
schlussfahne 20 kann ein entsprechendes Steuersignal
für die durch die Halbleiterchips 32 bereitgestellten Halb-
leiterschaltelemente bereitgestellt werden.
[0066] Zu erkennen ist ferner, dass der Bereich des
Halbleiterelements 28 inklusive der entsprechend zuge-
ordneten Anschlussbolzen 48 von einem Rahmen 54
umgeben ist. Der Rahmen 54 ist auf der Montageober-
fläche 24 befestigt, beispielsweise mittels Kleben, Ver-
schweißen oder dergleichen. Der Rahmen 54 besteht
vorliegend aus einem Kunststoff. Der Rahmen ist in der
Regel aus einem elektrisch isolierenden Werkstoff gebil-
det.
[0067] Die Anschlussfahne 20 ragt durch den Rahmen
54 hindurch. In dieser Ausgestaltung ist vorgesehen,
dass der durch den Rahmen 54 bereitgestellte Hohlraum
mit einem Vergussmaterial, beispielsweise Epoxy, aus-
gefüllt wird. Dadurch sind das Halbleiterelement 28 und
seine Anschlüsse vor äußeren Einwirkungen geschützt.
[0068] Auch wenn in der vorliegenden Ausgestaltung
vorgesehen ist, dass das Halbleiterelement 28 außer-
halb des Bereichs der elektrischen Leitungen 44, 46 an-
geordnet ist, kann vorgesehen sein, dass die Montage-
oberfläche 24 nach Einbringen der elektrischen Leitun-
gen 44, 46 bearbeitet wird, beispielsweise durch Fräsen
oder dergleichen, um zumindest im Bereich der Anord-
nung des wenigstens einen Halbeleiterelements 28 eine

einzige plane Fläche auszubilden. Dadurch kann auch
erreicht werden, dass das Halbleiterelement 28 unter
Umständen auch im Bereich zumindest einer der beiden
elektrischen Leitungen 44, 46 angeordnet werden darf.
Dadurch kann eine weitere Flexibilität durch die Erfin-
dung erreicht werden.
[0069] FIG 3 zeigt in einer schematischen Draufsicht
das Halbleitermodul 52 gemäß FIG 2. Bezüglich der De-
tails wird auf die voranstehenden detaillierten Erläute-
rungen verwiesen.
[0070] Zu erkennen ist ferner in FIG 2, dass die An-
schlussfahne 20 die Leiterplatte 56 in einer Durchgangs-
bohrung durchragt. Dadurch kann auf einfache Weise
ein elektrischer Anschluss realisiert werden, indem die
Anschlussfahne 20 in der entsprechenden Durchkontak-
tierung verlötet wird.
[0071] FIG 4 zeigt ein weiteres Halbleitermodul 58,
welches dem Grunde nach auf dem Halbleitermodul 52
gemäß FIG 2, 3 basiert. Im Unterschied zur Ausgestal-
tung gemäß FIG 2 und 3 weist das Halbleitermodul 58
gemäß FIG 4 drei Halbleiterelemente 28 auf, die jeweils
dem Halbleiterelement 28 gemäß der FIG 2 und 3 im
Wesentlichen entsprechen.
[0072] Zu erkennen ist in FIG 4, dass eine elektrische
Leitung 62, die ebenfalls im Kühlkörper 22 angeordnet
ist, der Zuführung eines positiven Zwischenkreispotenti-
als eines Gleichspannungszwischenkreises dient. Die
elektrische Leitung 60 dient dagegen zur Zuführung ei-
nes entsprechend negativen Zwischenkreispotentials.
Die drei Halbleiterelemente 28 sind somit parallelge-
schaltet an einen nicht weiter bezeichneten Gleichspan-
nungszwischenkreis angeschlossen. In FIG 4 sind die
hierfür erforderlichen weiteren Anschlussbolzen 48 nicht
dargestellt. Insbesondere im Bereich des Rahmens 54
sind die elektrischen Leitungen 60, 62, 64 in den Kühl-
körper 22 integriert ausgebildet. Über die elektrische Lei-
tung 64, die außerhalb des Rahmens 54 vorliegend nicht
in den Kühlkörper 22 integriert ist, kann ein entsprechen-
der Abgang zum Bereitstellen einer Wechselspannung
erreicht werden.
[0073] In der vorliegenden Ausgestaltung ist somit vor-
gesehen, dass die drei Halbleiterelemente 28 im We-
sentlichen parallelgeschaltet sind. Diese Ausgestaltung
eignet sich daher dazu, ein Schaltelement für einen
Wechselrichter mit großer Leistung bereitzustellen. Da-
bei ist ferner vorgesehen, dass jedes Halbleiterelement
28 einen eigenen Rahmen 54 aufweist, der entsprechend
mit Vergussmasse befüllt ist. Bezüglich dieser weiteren
Merkmale dieser Ausgestaltung wird ergänzend auf die
Ausführungen zu den FIG 2 und 3 verwiesen.
[0074] Durch die erfindungsgemäße Konstruktion, das
heißt, das Einbinden zumindest einer Verdrahtungsebe-
ne in eine Kühlkörpergrundplatte 26, kann nicht nur eine
erhebliche Reduzierung des Bauraums erreicht werden,
sondern es ermöglicht darüber hinaus auch eine hoch-
flexible Anordnung von Anschlusskontakten wie den An-
schlusskontakten 16 in FIG 1. Dadurch kann die Flexibi-
lität erheblich vergrößert werden.
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[0075] Wie aus FIG 2 nämlich ersichtlich ist, kann dem
Kühlkörper 22 gegenüberliegend eine Leiterplatte 56 un-
mittelbar angeordnet sein, ohne dass hierzu irgendwel-
che Befestigungsbohrungen in der Leiterplatte vorgese-
hen zu werden bräuchten. Dadurch kann auch die Nut-
zung der Leiterplatte 56 erheblich verbessert werden.
[0076] Verfahrenstechnisch ist vorliegend vorgese-
hen, dass zunächst der Kühlkörper 22 mit seiner Monta-
geoberfläche 24 und mit den Nuten 36, 38 bereitgestellt
wird. Sodann wird das Halbleiterelement 28 mit der Mon-
tageoberfläche 24 durch Löten verbunden. Anschlie-
ßend werden entsprechende Kupfereinlagen für die elek-
trischen Leitungen 44, 46 in die jeweiligen Nuten 36, 38
eingelegt. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass
die Kupfereinlagen lediglich im Bereich der Anschluss-
bereiche 40, 42 isolationsfrei sind und ansonsten eine
elektrische Isolationsschicht aufweisen. Beispielsweise
können die Kupfereinlagen mittels eines Bügels einge-
schraubt werden. Sie werden dann fest mit dem Kühl-
körper 22 innerhalb der jeweiligen Nut 36, 38 verbunden.
[0077] Sodann wird der das Halbleiterelement 28 um-
fassende Rahmen 54 auf die Montageoberfläche 24 ge-
klebt. Der Kleber kann zugleich dazu dienen, eine Dich-
tungsfunktion bereitzustellen, insbesondere im Bereich
der elektrischen Leitungen 44, 46. Mittels einer Kontak-
tierungsvorrichtung kann das Halbleiterelement 28 an
die elektrischen Leitungen 44, 46 angeschlossen wer-
den. Dies kann mittels Schrauben, Ultraschallschweißen
und/oder dergleichen erfolgen. Schließlich wird ein Ver-
gussmaterial in den Rahmen 54 eingebracht. Somit ist
das Halbleitermodul 52 nun fertiggestellt.
[0078] Alternativ oder ergänzend kann auch vorgese-
hen sein, dass der Kühlkörper 22 mittels eines additiven
Herstellverfahrens hergestellt wird. Zu diesem Zweck
werden zunächst die Nuten 36, 38 beispielsweise in den
Kühlkörper 22 gefräst. Die Herstellung der elektrisch iso-
lierenden Schicht 50 kann durch Aufsprühen einer Iso-
lationslage, zum Beispiel durch Aufbringen von einem
Keramikwerkstoff, mittels eines Coldspray-Verfahrens
erfolgen. Anschließend kann der Werkstoff der elektri-
schen Leitungen 44, 46 ebenfalls mittels eines Cold-
spray-Verfahrens aufgetragen werden. Schließlich kann
die Montageoberfläche 24 plangefräst und vernickelt
werden. Sodann kann das Halbleiterelement 28, insbe-
sondere sein Substrat 30, auf die Kühlkörperoberfläche
beziehungsweise Montageoberfläche 24 gelötet wer-
den. Schließlich wird wieder der Rahmen 54 auf die Mon-
tageoberfläche 24 im Bereich des Halbleiterelements 28
geklebt und, wie zuvor erläutert, die elektrische Kontak-
tierung beziehungsweise der elektrische Anschluss rea-
lisiert. Auch hier wird abschließend Vergussmaterial in
den Rahmen 54 eingebracht.
[0079] Die Ausführungsbeispiele dienen
ausschließlich der Erläuterung der Erfindung und sollen
diese nicht beschränken.

Patentansprüche

1. Kühlkörper (22) mit einer Montageoberfläche (24)
zum Anordnen von wenigstens einem Halbleiterele-
ment (28), wobei in der Montageoberfläche (24) we-
nigstens eine offene Nut (36, 38) ausgebildet ist,

wobei wenigstens eine wenigstens einen An-
schlussbereich (40, 42) zum Anschließen des
wenigstens einen Halbleiterelements (28) auf-
weisende elektrische Leitung (44, 46), die zu-
mindest teilweise in der wenigstens einen Nut
(36, 38) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Nut (38)
an ihrer Oberfläche eine elektrisch isolierende
Schicht (50) aufweist.

2. Kühlkörper (22) mit einer Montageoberfläche (24)
zum Anordnen von wenigstens einem Halbleiterele-
ment (28), wobei in der Montageoberfläche (24) we-
nigstens eine offene Nut (36, 38) ausgebildet ist,

wobei wenigstens eine wenigstens einen An-
schlussbereich (40, 42) zum Anschließen des
wenigstens einen Halbleiterelements (28) auf-
weisende elektrische Leitung (44, 46), die zu-
mindest teilweise in der wenigstens einen Nut
(36, 38) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die wenigs-
tens eine elektrische Leitung (44, 46) eine elek-
trisch isolierende Schicht aufweist.

3. Kühlkörper (22) mit einer Montageoberfläche (24)
zum Anordnen von wenigstens einem Halbleiterele-
ment (28), wobei in der Montageoberfläche (24) we-
nigstens eine offene Nut (36, 38) ausgebildet ist,

wobei wenigstens eine wenigstens einen An-
schlussbereich (40, 42) zum Anschließen des
wenigstens einen Halbleiterelements (28) auf-
weisende elektrische Leitung (44, 46), die zu-
mindest teilweise in der wenigstens einen Nut
(36, 38) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der
wenigstens einen Nut (36, 38) und der wenigs-
tens einen elektrischen Leitung (44, 46) zumin-
dest teilweise ein elektrisches Isolationsele-
ment angeordnet ist.

4. Kühlkörper nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der An-
schlussbereich (40, 42) wenigstens eine Kontaktflä-
che oder ein Anschlusskontaktelement (48) auf-
weist.

5. Kühlkörper nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die elek-
trische Leitung (44, 46) zumindest teilweise bündig
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mit der Montageoberfläche (24) abschließt.

6. Kühlkörper nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Außen-
abmessungen der wenigstens einen elektrischen
Leitung (44, 46) zumindest teilweise an Innenab-
messungen der wenigstens einen Nut (36, 38) an-
gepasst ausgebildet sind.

7. Kühlkörper nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Iso-
lationselement und/oder die elektrisch isolierende
Schicht (50) zumindest teilweise bündig mit der Mon-
tageoberfläche (24) abschließt.

8. Kühlkörper nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Iso-
lationselement und/oder die elektrisch isolierende
Schicht (50) aus einem thermisch gut leitfähigen
Werkstoff gebildet ist.

9. Halbleitermodul (52) für einen elektrischen Energie-
wandler mit einem Kühlkörper (22) und einem auf
einer Montageoberfläche (24) des Kühlkörpers (22)
angeordneten Halbleiterelement (28),
dadurch gekennzeichnet, dass
der Kühlkörper (22) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche ausgebildet ist und das Halbleiterele-
ment (28) an die wenigstens eine elektrische Leitung
(44, 46) des Kühlkörpers (22) angeschlossen ist.

10. Halbleitermodul nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Halbleiterelement (28) zu-
mindest teilweise im Bereich der elektrischen Lei-
tung (44, 46) angeordnet ist.

11. Verfahren zum Herstellen eines Halbleitermoduls
(52), wobei:

- ein Kühlkörper (22) mit einer Montageoberflä-
che (24) zum Anordnen von wenigstens einem
Halbleiterelement (28) und mit wenigstens einer
in der Montageoberfläche (24) eingebrachten
Nut (36, 38) bereitgestellt wird,
- das wenigstens eine Halbleiterelement (28) mit
der Montageoberfläche verbunden wird,
- die wenigstens eine elektrische Leitung (44,
46) in die wenigstens eine Nut (36, 38) einge-
bracht wird,
- ein das wenigstens eine Halbleiterelement (28)
umfassender Rahmen (54) auf der Montageo-
berfläche (24) angeordnet wird,
- das wenigstens eine Halbleiterelement (28) an
die wenigstens eine elektrische Leitung (44, 46)
angeschlossen wird, und
- im Rahmen (54) eine Vergussmasse angeord-
net wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kühlkörper (22) gemeinsam mit
der wenigstens einen elektrischen Leitung (44, 46)
in einem additiven Fertigungsprozess hergestellt
wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet, dass zunächst die we-
nigstens eine Nut (36, 38) in den Kühlkörper (22)
und anschließend die wenigstens eine elektrische
Leitung (44, 46) mittels des additiven Fertigungspro-
zesses eingebracht wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass vor dem Einbringen der wenigstens
einen elektrischen Leitung (44, 46) in die Nut (36,
38) eine Schicht (50) aus einem elektrisch isolieren-
den Werkstoff mittels des additiven Fertigungspro-
zesses in die Nut (36, 38) eingebracht wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Montageoberflä-
che (24) bearbeitet wird, um zumindest im Bereich
der Anordnung des wenigstens einen Halbleiterele-
ments (28) eine einzige plane Fläche auszubilden.

Claims

1. Heat sink (22) having a mounting surface (24) for
arranging at least one semiconductor element (28),
wherein at least one open groove (36, 38) is embod-
ied in the mounting surface (24), wherein at least
one electrical line (44, 46) having at least one con-
nection region (40, 42) for connecting the at least
one semiconductor element (28) and being at least
in part arranged in the at least one groove (36, 38),
characterised in that the groove (38) has an elec-
trically insulating layer (50) on its surface.

2. Heat sink (22) having a mounting surface (24) for
arranging at least one semiconductor element (28),
wherein at least one open groove (36, 38) is embod-
ied in the mounting surface (24),

wherein at least one electrical line (44, 46) hav-
ing at least one connection region (40, 42) for
connecting the at least one semiconductor ele-
ment (28) and being at least in part arranged in
the at least one groove (36, 38),
characterised in that the at least one electrical
line (44, 46) has an electrically insulating layer.

3. Heat sink (22) having a mounting surface (24) for
arranging at least one semiconductor element (28),
wherein at least one open groove (36, 38) is embod-
ied in the mounting surface (24), wherein at least
one electrical line (44, 46) having at least one con-
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nection region (40, 42) for connecting the at least
one semiconductor element (28) and being at least
in part arranged in the at least one groove (36, 38),
characterised in that an electrical insulation ele-
ment is at least in part arranged between the at least
one groove (36, 38) and the at least one electrical
line (44, 46).

4. Heat sink according to one of the preceding claims,
characterised in that the connection region (40, 42)
has at least one contact surface or one connection
contact element (48) .

5. Heat sink according to one of the preceding claims,
characterised in that the electrical line (44, 46) ter-
minates at least partially flush with the mounting sur-
face (24).

6. Heat sink according to one of the preceding claims,
characterised in that external dimensions of the at
least one electrical line (44, 46) are embodied at least
to some extent matched to internal dimensions of
the at least one groove (36, 38) .

7. Heat sink according to one of the preceding claims,
characterised in that the insulation element and/or
the electrically insulating layer (50) terminate/termi-
nates at least partially flush with the mounting sur-
face (24).

8. Heat sink according to one of the preceding claims,
characterised in that the insulation element and/or
the electrically insulating layer (50) are/is formed
from a thermally highly conductive material.

9. Semiconductor module (52) for an electrical energy
converter having a heat sink (22) and a semiconduc-
tor element (28) arranged on a mounting surface (24)
of the heat sink (22),
characterised in that
the heat sink (22) is embodied according to one of
the preceding claims and the semiconductor ele-
ment (28) is connected to the at least one electrical
line (44, 46) of the heat sink (22).

10. Semiconductor module according to claim 9, char-
acterised in that the semiconductor element (28) is
arranged at least in part in the region of the electrical
line (44, 46).

11. Method for producing a semiconductor module (52),
wherein:

- a heat sink (22) is provided having a mounting
surface (24) for arranging at least one semicon-
ductor element (28) and having at least one
groove (36, 38) incorporated in the mounting
surface (24),

- the at least one semiconductor element (28) is
connected to the mounting surface,
- the at least one electrical line (44, 46) is insert-
ed into the at least one groove (36, 38),
- a frame (54) comprising the at least one sem-
iconductor element (28) is arranged on the
mounting surface (24),
- the at least one semiconductor element (28) is
connected to the at least one electrical line (44,
46), and
- a potting compound is arranged in the frame
(54).

12. Method according to claim 11, characterised in that
the heat sink (22) is produced together with the at
least one electrical line (44, 46) in an additive man-
ufacturing process.

13. Method according to one of claims 11 or 12, char-
acterised in that firstly the at least one groove (36,
38) is incorporated into the heat sink (22) and then
the at least one electrical line (44, 46) is inserted by
means of the additive manufacturing process.

14. Method according to claim 13, characterised in that
before the at least one electrical line (44, 46) is in-
serted into the groove (36, 38), a layer (50) com-
posed of an electrically insulating material is incor-
porated into the groove (36, 38) by means of the
additive manufacturing process.

15. Method according to one of claims 11 to 14, char-
acterised in that the mounting surface (24) is ma-
chined in order to form a single flat surface at least
in the region in which the at least one semiconductor
element (28) is arranged.

Revendications

1. Puits (22) de chaleur ayant une surface (24) de mon-
tage pour le montage d’au moins un élément (28) à
semiconducteur, dans lequel dans la surface (24) de
montage est constituée au moins une rainure (36,
38) ouverte,

dans lequel au moins une ligne (44, 46) électri-
que ayant au moins une partie (40, 42) de con-
nexion pour la connexion du au moins un élé-
ment (28) à semiconducteur est disposée au
moins en partie dans la au moins une rainure
(36, 38),
caractérisé en ce que la rainure (38) a, sur sa
surface, une couche (50) isolante du point de
vue électrique.

2. Puits (22) de chaleur ayant une surface (24) de mon-
tage pour le montage d’au moins un élément (28) à
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semiconducteur, dans lequel dans la surface (24) de
montage est constituée au moins une rainure (36,
38) ouverte,

dans lequel au moins une ligne (44, 46) électri-
que ayant au moins une partie (40, 42) de con-
nexion pour la connexion du au moins un élé-
ment (28) à semiconducteur est disposée au
moins en partie dans la au moins une rainure
(36, 38),
caractérisé en ce que la au moins une ligne
(44, 46) électrique a une couche isolante du
point de vue électrique.

3. Puits (22) de chaleur ayant une surface (24) de mon-
tage pour le montage d’au moins un élément (28) à
semiconducteur, dans lequel dans la surface (24) de
montage est constituée au moins une rainure (36,
38) ouverte,

dans lequel au moins une ligne (44, 46) électri-
que ayant au moins une partie (40, 42) de con-
nexion pour la connexion du au moins un élé-
ment (28) à semiconducteur est disposée au
moins en partie dans la au moins une rainure
(36, 38),
caractérisé en ce qu’un élément isolant du
point de vue électrique est disposé au moins en
partie entre la au moins une rainure (36, 38) et
la au moins une ligne (44, 46) électrique.

4. Puits de chaleur suivant l’une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que la partie (40, 42) de con-
nexion a au moins une surface de contact ou un élé-
ment (48) de contact de connexion.

5. Puits de chaleur suivant l’une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que la ligne (44, 46) électrique
est au moins en partie au ras de la surface (24) de
montage.

6. Puits de chaleur suivant l’une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que des dimensions extérieures
de la au moins une ligne (44, 46) électrique sont
constituées de manière adaptée au moins en partie
à des dimensions intérieures de la au moins une
rainure (36, 38) .

7. Puits de chaleur suivant l’une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que l’élément isolant et/ou la cou-
che (50) isolante du point de vue électrique sont au
moins en partie au ras de la surface (24) de montage.

8. Puits de chaleur suivant l’une des revendications

précédentes,
caractérisé en ce que
l’élément isolant et/ou la couche (50) isolante du
point de vue électrique sont en un matériau bon con-
ducteur de la chaleur.

9. Module (52) à semiconducteur pour un convertis-
seur d’énergie électrique comprenant un puits (22)
de chaleur et un élément (28) à semiconducteur
monté sur une surface (24) de montage du puits (22)
de chaleur,
caractérisé en ce que
le puits (22) de chaleur est constitué suivant l’une
des revendications précédentes et l’élément (28) à
semiconducteur est connecté à la au moins une ligne
(44, 46) électrique du puits (22) de chaleur.

10. Module à semiconducteur suivant la revendication
9, caractérisé en ce que l’élément (28) à semicon-
ducteur est disposé au moins en partie dans la partie
de la ligne (44, 46) électrique.

11. Procédé de fabrication d’un module (52) à semicon-
ducteur, dans lequel :

- on se procure un puits (22) de chaleur ayant
une surface (24) de montage pour le montage
d’au moins un élément (28) à semiconducteur
et ayant au moins une rainure (36, 38) ménagée
dans la surface (24) de montage,
- on assemble le au moins un élément (28) à
semiconducteur à la surface de montage,
- on introduit la au moins une ligne (44, 46) élec-
trique dans la au moins une rainure (36, 38),
- on met un cadre (54) comprenant le au moins
un élément (28) à semiconducteur sur la surface
(24) de montage,
- on connecte le au moins un élément (28) à
semiconducteur à la moins une ligne (44, 46)
électrique, et
- on met une masse de coulée dans le cadre
(54).

12. Procédé suivant la revendication 11, caractérisé en
ce que l’on fabrique le puits (22) de chaleur ensem-
ble avec la au moins une ligne (44, 46) électrique
suivant un processus de fabrication additive.

13. Procédé suivant l’une des revendications 11 ou 12,
caractérisé en ce que l’on ménage d’abord la au
moins une rainure (36, 38) dans le puits (22) de cha-
leur et on introduit ensuite la au moins une ligne (44,
46) électrique au moyen du processus de fabrication
additive.

14. Procédé suivant la revendication 13, caractérisé en
ce que, avant l’introduction de la au moins une ligne
(44, 46) électrique dans la rainure (36, 38), on intro-
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duit une couche (50) en un matériau isolant du point
de vue électrique dans la rainure (36, 38) au moyen
du processus de fabrication additive.

15. Procédé suivant l’une des revendications 11 à 14,
caractérisé en ce que l’on usine la surface (24) de
montage pour former une surface plane unique au
moins dans la partie du montage du au moins un
élément (28) à semiconducteur.
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